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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN: 

A. P l anun~ßreehtl~op~ Eest~~tzupgen 

§ 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG) v om 23 . 6 . 1960 tul,d §§ 1-23 

der 3aunutzungsverordnung (BauNVO ) in der Fassung vom 26. 11.1%8. 

1. Art der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Zi f f. 1 8 BBauG und §-§ 1-15 BauNVO 

In Anwendung von § 8 Abs. 4 und § 9 Ans. 4 wird festge-

legt, daß die Lärmem'Asionen der Zone A - gemessen an den 
Rändern dieser Zone~ die zu "allgemeinen Wohngebietenlt 

bzw. Schulgrundstücken benachbart liegen - nicht höher 
sein dürfen als 65 dBA( tags) und 45 dBA(nachts). 
Im .te i ngescnränkten Gewerbegebi et 11 sind nur "nicht we -ent-

lieh störende Betriebe" zul ässig. Im neu a\l,sgewieser..en Ge-
werbegebietsind im Bereich zwischen dem Fußweg entlang 
der K 6900 und der überbaubaren Gru,"ldstücksfHiche keine 
oberirdischen Nebenanlsgen zulässig. 

20 I'1aß der bßulj.chep, Nutzqng 

§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 a BBauG 

ßiebe Planeintrag! 

3. Bauweise 
§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 b BBauG 
Als Bauweisen werden festgesetzt: 
a) offene Bauweise, "0" 
b) beson:iere Bau·deise, l!b1 u: offen, je-doch G-ebäudelängen 

bis zu 100 m zulässig, "b
2 

tT: offen, jedoch Gebäudelängen 

bis zu 180 ~ zulässig. 

4. Gebäudestellung 
§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 b BBa~G 
Di e i m Plan eingetra.gene Richtung der Gebäude-Außenseiten 
ist einzuhalt en. 

5. ~destgr ö E:e 

§ 9 Abs . ~ Ziff. 1 c BBauG 
Die Mind~stgröße . der Bsugrlli"ldstücke im Bereich zwischen 

K 6900, Planstraße B, Planstraße C wird auf 4 ba festge-
legt, im übrigen Gewerbegebiet auf mine. 40 bzw. 15 Ar. 



6. ~ 8ugrun ds t üc ~e f ~ r den Gemeinbedarf-
§ 9 Abs . 1 Ziff. 1 f . in Verbindung mi t § 31 BBauG 

Die Baugrundstück-e für den Gemeinbedarf sind entsprechend 

der geplant en Einzelnutzung näher bestimmt. Als Ausnahme 
ßind auch' e rwei terte Nutzungen von de,r festg-el'egten Zweck-

bestimmung zulässig, wenn sie mit der Hauptnutzung in 
.funktionalem-Zusammenhang stehen. Dies gift fürdi~ vom Schulträgu mit 
vorg(lsehene-n sp ä te~n Einrichtungen ~in(Zr Me-nsa und <!il]~s Schüler-Interna.ts 

7. Sichtdreiecke innerhalb des Schulbereich 

§ 9 Abs. 1 Zif f . 2 BBauG 
Die Bi chtfe1der sind v on jeder sichtbehindernden Nutzung 

und Bepflanzung freizuhalten. Be'Pf1anzungen und Ein-

.friedigUDg.en dUrfen eine Höhe 'ron 0,7 m -aber Fahrbahn 

nicht überschreiten. 

B. Zufabrtsverbot 
§ 9 Aba. 1 Ziff. 4 BBauG 
In bestimmten Bereichen (siehe Plan) i s t kein Verkehrs-
anschluß der angrenzenden Grundstücke an die K 6900 zu-
lässig. 

9. Grünflächen 
§ 9 Ans. '1 Ziff. ES BBauG 

Die Grünflächen sind entsprechend ihrer .Zweck'bestimmung 

festgesetzt. 

In den Dauerklei ngärten sind pro X>c:T'zelle (mind. 200 m2) 
Garte.nhäuser bis zu 15 ohm zulässig. 

10. Leitungsrecht-~ 
§ 9 Abs. 1 Ziff. 41 BBauG 
Die eingetragenen .I.eitungsrechte dienen der Einlegung von 

Ver- und Entsorgungsleitungen 

11. Pflan.zg ebot und Pflsnzerha.ltuDe; 
§ 9 tbs. 1 Zeirf . 15 + 16 BBsuG 

Im Sinne einer landschaftsp;emäßen Eingriinung zur optischen 
Gliederung und als Emi s sionsschutz (Staub, Lärm) werden 

Pflanzgebote Und Gebote zur Pflanzerhaltung festgelegt. 
Die Windschneieen sind zu mine. 50 % zu bepflanzen. 
Der Bereich zwischen dem Fußweg entlang der K 6900 und 
der '1berbsu'caren Grundstücksfläche ist zur optischen Ab-
schirmung zubep!lanzen. 



B. BauorclQ.unK$rechtlic he Fes,tsetzun,gen . 
§ 1"! 1 der LandesDeuordnung von Beden-württemberg in 

1. De.ch ausbild'l.ffi@i 

Zulässig sind im Gewerbe- und Industriegebiet Flach-, Shed-

und SBttBldächer. ßfti Sat~eIQijQ~~rp ist eine Dachnei~~ 

bis zu ~5° zulässig. 

Glänzende, helle Dach~indeckungen sind unzulä.ssig. 

2. gebäudehöhe 
Die in der NutzungsBchablone festgelegte Traufhöhe wird 
von der zugehörigen 3traßenhöbe gemessen. 

3. Einfriedigur~en 
Einfriedigungen über 1,50 m Höhe sind zum Straßenra~ hin 
mindestens 1 m zurückzusetzen und einzugrünen. 

4. !ar~lieu~ C~ ; t~ltv~~ 

Begründet durch die Nähe des L8ndechaf t sschutzgeoie~ ~~ 

und die öffentl ichen Grünflächen wir'd vorgesc.hrieben, daß 
die Fassaden im Gewerbe- und Industriegebiet nur in ge-
deckten Farbtönen und nicht in glänzendem Material aus-

geführt werden dürfen. 

5. l'la te ri B 1 
Im Kleingartengebiet ist als Materi'e.l für die Gartenhäuser 

nur naturfarbenes oder dunkelbraun lesiertes Holz zulässig. 

6. Gestalty.p.e; vO,n 'Wer-beanlae;en 
Im Gewerbegebiet wird an ten einzelnen Straßenfrcnten 

je Betrieb nur eine 'werbeanl age zugelassen. Dabei dürfen 

Schriften eine Buchstabehböhe von maximal 50 Cffi auf-

weisen. Bei einzelnen Symbolen können .ausnahmsweise 

grHBere Maße zugelassen werden. 
Freistehende WerbeanlageIl auf der Dachfläche sin9 un-

, ... . zu .... aSSl.g • 

c. Vermerk 
Die im Bebauungsplan ausgewiesene Umver legung des Mlihl-
b8,ches w:'..rd in einem gesondet'ten we.sserrechtsve:rfahren 

rechtlich geregelt. 



. ' .. , .... , ",-' .:~.. "',:':".'.'. . . "- , 

BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG 

Der Gemeinderat der Stadt Tübingen hat am 29.01.2001 folgende Änderung des Bebau-
ungsplanes nGewerbegebiet Unter dem Holz/Steinlachwasen" nach § 10 Abs. 1 BauGB als . 
Satzung beschlossen, 

Auf Grund von § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches (Bau'GB) i. d. F. vom 27.8.1997 (BGB!. I S. 
21.41), berichtigt am 16.01 .1998 (BGB!. I S. 137) f. V. m. dell §§ 1 ff. der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) i. d. F. vom 22.04.1993 (BGB!. S.466) werden folgende bauplanungs-
rechtlichen Festsetzungen getroffen: 

Art der baulichen Nutzung 
In Anwendung von § 1 Abs. 9 BauNVO sind großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer 
Verkaufsfläche von mehr ~Is 800 m2 nicht zulässig. Zur Verkaufsfläche zählen auch über-
dachte und nicht übernachte Fläch~n im Freien, deren Zweckbestimmung im Verkauf oder 
im Angebot von Waren liegt. 

Selbständige Einzelhandelsbetriebe bis 800 m2 sind nur aUsnahmsweise zulässig, soweit sie 
sich auf die Handelsstrukt\Jr und Kaufkraft in der Tübinger Kernstadt nicht ungünstig auswir-
ken, 

AUSFERTIGUNG 
Tübingen, 23.02.2001 

IN-KRAFT -TRETEN 

Bü ~ ~ermeiste r amt 

In Vertretung r--

Die Änderung des Bebauungsplanes ist mit ortsüblicher Bekanntmachung am 01.03.2001 in 
Kraft getreten. 

Tübingen, 01.03.2001 ~ dtPlanU~g r /V 

/ 
r ~ )vi l 
Ud. Stadtbaudirektor 

.. 
",. 

" , 

J 
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VI FAHR E SVERMERK E: 
,. - - -' ~ 

AUFSTELLUNG UND ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG: . 
DER ~E8AUUNGSPLAN WURDE GEMASS § 2 ABS." BBAUG VOM GEMEINDERAT ALS ENTWURF 
AUFGESTELLT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEMÄSS ~ 2 ASS.6 BBAUG 

AM, 2ß, .. ~LJ~!~ .. _~8ESCHLOSSEN 
DER BEBAUUNG5-PLAN MIT BEGRÜNDUNG HAT V9t~t9, .. ~~t$]J~ , 7.~. _.BIS, J.Q<~gP.J:~J~.?6 
ÖfFENTLICH AUSGELEGEN. . 

SATZUNGSBESCHLU5S: , 
DIESER BEBAUUNGSFLAN LST VOM GEMEINDERAT AM,,~l.,,1AN..,tS1J __ ALS SATZUNG 
GEMÄSS § 10 B8AUG BESCHLOSSEN WORDEN. FASSUNG VOM .. _) .... QEZ_ . .1~_7Q .. ,_ 

GENEHMiGUNG : 
DtESER 8 EBAUUNGSPLAN 1ST GEMÄSS § 11 BBAUG . MIT ERLA"SS NR.lO,~ß . L7j ~ ._,OES 

REGIERUNGSPRÄSIDIUMS rÜHINGEN AM._.~2 •. ,NOY.,l~1·L._ GENEHMIGT WORDEN. 

tNKRA FTTRETUNG: 
r ,r • _. 
OIE OFFENTLICHE AUFLAGE OES GENEHMIGTEN BEBAUUNOSPLANES MIT BEGRUNDUNG 

t~j AM.22.DEZ.1971. _.GEMÄSS S 12 BBAUG. ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT WORDEN. 
Mn: DIESER BEKANNTMACHUNG WIRD DER BEBAUUNGSpLAN .RECHTSVERBINDUCH . 

TÜSINGEN s DEN 1. DEZ. 1976 
B ÜRGe:R~E~STER A M T 

I \J'd/l . / Y'. . ;,.;-1 ,1.4 -
/ . 

BÜRGER~EISTER 
l , . ~ 

STADTPLANUNGSAMT 

171-~ ~ - "t-l. ~ ( t .· t t _, .. 

STAOTBAUOJREKTOR 

ST ADTM E ~SlJt.JGSAt-.1T 

IIJJillti 
S T .0.01 ~ERVERMESSUNC-5RAT 



recnt geT1eßtnl:: U .. .-----------------------------



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


